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Sonder -Husgabe.
Amtlicher Teil.

o , ? etr' : Beschlagnahme von Obst.
Heere? uÄtS ^  andernfalls gefährdeten Bedarfs des
ich im Interesse t SV '’ Marmelade und Mus bestimme
1%  r en  Srcherhert auf Grund des § 9b
■ ® e,e3e§  über dm Belagerungszustand vom 4. Juni 1851:

8 i.
gesamten noch nicht im Kleinhandel befindlichen Aevfel

n .m,  ä‘

KJ StÄÄ ' s ®Ä‘ its ^ °° - -r ° - h-LL
r Haftet, ^ ^

"Ä men schd bi? m/ beschlagnahmten Aepfel. Zwetschen und Pflau-
> direkt| zu verwahren S fe £te “ § 1 bezeichneten Personen
iefer©ami Kr iwÄLÄlX behandeln. Die Verarbeitung
g beschiel Meroranch tm eigene « Haushalt bleibe « rniSsfig.
eine W 0 .. , § 3.
* W*U‘I hm m r* ^ un95? werden, soweit nicht nach den besteben-

Äte 9 ",'" »“ » W fî mitTeftaSÄ
eine 8i «nn au? Saft oder ^ Ä ^ orÎ 9 en  mildernder Umstände

cm Kachi° merden W Ö Uf  Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt

Kreisämter ^ ri ' n (Polizeipräsidenten , Land-rrrersamter ) können nach Anweriuna dea

lf SE ;' ^ ^ Wm »nb Psl - umm flill b -r
le und die Königl . Gendarmerie ver-

Der Kandrnt.

Die Liü räte  Kre ' isäH 'i tPouzeipräsidenten , Land-
icktal unb! amt;§ itt 4hcrl2heT !l na« des Kriegsernährungs-
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In »-»'

solld-i »,.>"Z- ffäTtVmir **.. ***■^ " *»*«** «̂ »0 Se» Uerderbens
Scben-» rnlaŝ ^ A«»« ahme» von oe« Uorschrifte » im ß 1

Frankfnrt a . M ., den 15. September 1916.
Ktelln - rtr . ^ 5N- ralk - mma « d- de « 18 . Aeme - k- rp » .

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall , General der Infanterie.

- * 5ffentS? te fe nbeÄ Beschlagnahme-Verfügung wird hiermit ver-
erftorbenei Die Herren Bürgermeister ersuche ich, dieselbe sofort

zu bringen ^ Cte ^ ur ^ ^nntnrs der GemeindeangehörigenUh ênU äU bringen . 3 unis öer  Gememdeangehörigen
»rsche», d« j, Zur Ausführung dieser Bestimmung hat der Herr Präsident
,c qaftaii« 0*1 Kriegsernahrunasamtes folnenhea v  ^

be* & ■ Voieier  Mpimmung hat di
-°r Kriegsernahrungsamtes folgendes bestimmt:(ft. 7 m ör " iiujjeHUC» oeinmmt:
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t fass ssuährungsamtes versehene
it '’» croeö 0,tle ist der Absatz zulässig.

°usgesckMstn.̂ ^ ithtl  ® exht>x mit  den genannten Früchten
steht aber zu erwarten , daß außer dem für den elnen-n

^me ? UftX ? m?rhn ° b2 i  weitere allgemeine Aus-
^gehen ^ lverden . Dieserhalb wird weitere Mitteilung

lerÜÜ̂ x0* Genehmigung von Ausnahmen nach § 3 (Ber-

S ">« VJ ' t  SÄ » 9 m m  6ei btm

Beknnntmachuna
“ te  b -° B--k-hr mil « « ,. Vom 7. S -pt -mt -r 1816 .di.Ä 'SSJfitS*ÄÄÄÄS!ZTJZuf 19,4 m fÄ8.“

. § 1.  Rohharz jeder Art . das sich zur Serkelluna t>an Sasvxii »-

MWrWWLM
Dies gilt nicht

I l’ !ül •Öie i”80efami  10 Kilogramm nicht übersteiae«

jfÄ «rsjSSfi 2S3 ,£S'
ä MV -"-
fc&rffte« bustr Ver " d. un? gu7Harr ^ Msdehn°en? ^

®nmb MtS »bfr' ®m"ä4l“Jn.3 “3ra mtt « “*srs:,fÄ £-a.SS !i £'s
ktr§i»$Y£2SXFJ%™m"» Wt***
6ef| ?e ® "" ki,l,r  B -' - lb »u», gilt XU« das

«raff ' iv [ lS!,aS '.»1?,n,'1(, ' »!' m;‘ kim  T -,«' ber Bertünbunj io
ticUnS. -̂ "chskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft«

Kerli » , den 7. Sevtember 1916
Ser Ktellvertreter de. Keich- Kanzle- » .

Vr. Helfferich.



Sie Deere» OSr- ermeister »«« DeroA. Krandfcheid,
D«ri «ge», Vlviuge «. Gifiosf, Gemümde«. Giro »,
ha«st«, Dürtttuge » . Hahn . Haid«. HrrgeAroth , Herfckvach.
Hnsttus -n. Klei«h- U»«ch. ASU»t«- e». Knhnhöfe «. Mähre ».
Mittelh - fe« . Wiedererdach. Nister-Möhre «d»rf . Oberer
»ach, Oherha «fe«, Oberroßdach . Oberfoi ». Pöifchbach,
Kottzeaboch. Keck. Kteinefreux. Woilmerob . Zeh»h»«fe»
b. Di. «ab Zeh«ha«se» b. M. werden an die Erledigung meiner
Berfüauag vom 16. Augustd. IS .. L . 7133 (KreiSblatt Nr. 81)
betreffend über Hebammenkoste« im Jahre 1913 Wiederholt erin¬
nert und Kericht bi«»e» iSngste»» drei Tose « bestimmt
erwartet , andernfalls Weiterungen unvermeidlich sind.

Wnlterburg , de« 13. September 1916. Per Kawdrat.
A« die Zerre « KSr- ermeister de» Kreise». ^

Der Bedarf der Heeresverwaltungan Hafer ist sehr groß uod
dringend, sodaß ihr sofort nach der Einerntung große Mengen Hafer
überwiesen werden müssen. Ich ersuche daher die Landwirte aufzu¬
fordern, sofort nach der Aberntung Hafer zu dreschen und die zur
Verfügung stehenden Mengen Ihnen anzuzeigen. Ich mache beson¬
ders auch darauf aufmerksam, daß der gegenwärtige Höchstpreis von
15 Mark pro Zentner nur dis zum 30. September 1916 gilt, dann
aber herabgesetzt wird.

Westerd«r - , den 13. September 1916.
Der Uorsttzenbe de» Krei »«u»fch«ffe»

be» Kreise« Westerburg.

sprechend verständigt wvrdeu. Euere Exzellenz— Hochgebore« —
Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst. die Landräte sewie die Ma¬
gistrate uud Königliche« Polizeiverwaltungeni« Stadtkreisen gefl.
mit dem Anbeiwstellen hiervou iu Kenntnis zu setze,, i» geeignete»
Fällen auf Wunsch der Arbeitgeber die fraglichen Erkuadigungrn
durch Bermittelung des Bezirkskommandos einzuztehen.

Kerii «, den 27. August 1916.
Der Miuister be« z»«eru. J .A.: v. Iarotzky.

Wird hiermit zur öffentliche, KeuatniS gebracht.
Westerburg , den6. September 1916. Der Ku»br «t.

Im Einvernehmen mit dem Herr, StaatSkommiffar für die
Regelung der KriegswohlfahrtSpflegei, Preuße» weise ich darauf
hin, daß Persone», die Wohlfahrtspoflkarten oder andere Gegen,
stände der KriegSwohlfahrtspflege zu Erwerb «,wecke« im Uw-
herziehen feilbieteu wollen, gemäß§ 55 ff. R. <8. D. riueS Wan-
dergewerbescheins bedürfen und der Hausterstener»ach dem Gesetz
vom3. Juli 1876 (G. S . S . 247) unterliegen.

Wiesbabe « , den 8. September 1916.
Der Kegier «u«o-VrSstbe»t.

A« die Herren Bürgermeister de« Kreise«.
ES ist zu meiner Kenntnis gelangt, daß Gerste vielfach ohne

meine Genehmigung nach außerhalb des KretseS uod mit bedeuten¬
der HöchstpreiSüberschreitungverkauft wird. Ich ersuche Sie sofort
ortsüblich bekannt zu machen, daß jegliche Verkäufe von « erste
meiner Genehmigung bedürfe- und daß die Ausfuhr aus dem Kreise
verböte» ist. I » übrigen nehme ich Bezug auf meine Verfügung
vom 25. August 1916, Kreisblatt Nr. 83.

Westerlmrg , dev 15. September 1916.
Der Uorsttzende be« Kreisansfchttffe«

be« Kreise« Westerburg.
A« die Herren Kürgermeifter des Kreises.

Die Bekanntmachung über Hafer auS der Erste 1916 ist im
ReichSgesetzblatt Nr. 167 Seite 811 ff. abgedruckt. Ich weise nach-
felgend auf einige der wichtigsten Bcstimmuugen der Verordnung
besonders hin: Ä m t
1) Der Hafer ist beschlagnahmt. Der Besitzer beschlagnahmter

Vorräte ist verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erfor¬
derlichen Handlungen vorzuuehmen.

2) Trotz der Befchlagnahme dürfe» aus ihre, Vorräten:
». Halter von Einhufern. Halter v,n Zuchtbullen und ArbeitS.

ochfeu Hafer verfüttern uud zwar in der Zeit vom1. Sep-
tember bis 31. Dezember 1916 für jeden Einhufer5* 1234 /»Ztr..
für jeden Zuchtbullen und Arbeilsochfen je 3 Zentner,

d. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe das zur Frühjahrs¬
bestellung erforderliche Saatgut verwenden,

c. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe Nahrungsmittel zum
Verzehren im eigenen Betriebe Herstellen oder Herstellen
lasse». Diese Herstellung darf nur auf Grund von Mahlkar¬
ten erfolgen, die von dem Landrat ausgestellt werden. Die
Mühle« dürfen Hafer nur gegen Aushändigung der Mahl,
karten zur Verarbeitung anaehme» oder verarbeiten,

ä- Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe Hafer an solche Stellen
liefern, die durch Erlaubnisscheine zum Ankauf berechtigt sind.

3) Der Höchstpreis beträgt 15 Mark pro Zentner. Dieser Preis
gilt bis zum 30. September 1916 einschl. Für die spätere Zeit
werden niedrigere Preise festgesetzt.

4) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung der Verordnung wer¬
den mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bi« zu
10000 Mark bestraft.

Mefterbura , deu 15. September 1916.
Der Vorfitzende des Kreisausschufie-

des Kreises Westerburg.

ES ist bei mir zur Sprache gebracht warden, daß bei Ent-
lasiunaen Angestellter au» dem Heeresdienst den bisherige, Arbeit,
aeberu der Grund der Eutlasiuog nicht mitgeteilt»erde. Hierdurch
»ürdeu die Arbeitgeber veranlaßt, die Angestellte« nicht wieder in
be« Dienst rinzostellen, »eil fie häufig Vertrauensposten innegehabt
hätte», das vertrauen aber durch die Entlassung, deren Grund man
nicht kenne, erschüttert sei. .. . k ,

Der Herr KriegSmtaister hat mir auf Anfrage erwidert, daß
die Lntlaffnng von Manofchafte» aus de« Heeresdienst in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle a«S kriegswirtschaftlichen Rücksichten
ersvlgeu«d daß eS stL häufig vicht vermeiden ließe, daß die Leute
zu Arbeitsstätte» entlaffe« würden, in denen fie vorher nicht tätig

" " ^ Obwohl hiernach fär die« rbettgeber selten ein« rund vorliegt,
ihre, frühereu« »gestellten da? vertrauen zu entziehen, so ist die
Militärverwaltung doch gern bereit, Vehördcv auf Anfrage»ähere
Auskunft über die SutlaffuugSgrüude zu geben. Die stell,ertrtten-
den Genera», « mandoS find von de« Herr» KriegSminister ent-

1.

2.

Kriegsanleihrzeichnungen liei»er Post.
Bielen wird eS am bequemstem erscheinen, die Zeichnung ans

die Kriegsanleihe am Postschalter»orzuuehmeu. AuS diese« Srnnde,
dann aber auch» eil eS ja nicht an jedem Orte im Reich ein
Bankgeschäft, eine Sparkasse, eine LebensversichernnqSgesellschuft
aber einer Kreditgenoffenschaft, geben kann, ist brr gesamte Uer-
kehr «apparat »er Dost i« de« Wir»« »er fünfte « Krieg«
«»ieihe gestellt w«rbe «.

Postanstalten oder Postagenturen gibt eS fast überall, in der
Stadt und auf dem Lande, so daß eS keine Mühe macht, sich eine«
Paft ;eich«nngssckei » zu besorgen, um durch Beteiligung an
der Kriegsanleihe dem Uaterlaude ««» stch selbst ;«
diene«. Zudem wird in deu KanbdesteUbrzirke« und in
Orten bi» zu 20 000 Einwohnern allen Personen, die al» Zeichner
in Frage komme«, der Zeichnungsschein iaS HauS gebracht.

Die Kusfertig ««, »er Zeich««agoschei«r ist so einfach,
daß sie jedermann ohne weitere- fertig bringt. Mao schreibt den
Betrag der Kriegsanleihe ans, die man zeichnen will, fügt Name.
Stand und Wohnung hinzu und gibt den so anSgefertigte, Zeich-
»ungSschein entweder am Schalter ab, oder steckt ihn (mit eine«
unfrankierten an die Post gerichteten Briefumschlag»ersehe,) i, den
nächste» Briefkasten. .

Zweierlei ist bei der Postzeichnung zu brachte«.
Die Post nimmtn«r - ,ichtt»«,e « a«f die füufpro-
zentige Keich»anleihe a« (Stücke, sowohl als auch
Kch«ldd»chei»tra, ««ge»), nicht aber «uf die 4 V» pro-
zentige ReichSschatzanweisungen.
Bei der Post mutz der gezeichnete und »»geteilte Betrug der
Kriegsanleihe spätestens am 18. Oktober bezahlt sei».
Zulässig ist eS vom 30. September ab die Zahlungz» leisten,

und zwar werden alle« denen, die an diese« Tage das Geld ab>
liefern, 5 «/o Stückzinse« auf ein halbes Jahr, also 2 V« %>, ver«
gütet, und dies aus dem Grunde, weil der Zins-nlauf der fünf«
prozentigen Reichsanleihe erst am 1. April 1917 üe,i»,t . Wer
nach dem 30. September bet der Post Zahlung leistet ober a«
letzte» für die Postzeichnung vorgesehenen Zahlungstermin, also am
18- Oktober, erhält 162 Tage Zinsen= 27 * */o vergütet. Hat
jemand 100 Mk. Reichsanleihe gezeichnet und zugeteilt erhalte»,
so würde er mithin am 30. September 95,50 Mk. (den Zeichnung?-
preis von 98 Mk. gekürzt um 2.50 Mk.), am 18- Oktober 95.75
Mk. (den ZeichnungSpreik gekürzt um 2,25 Mk.) einzuzahlen habe».
Mit diesem Betrage hat der Postzeichner die Zahlkarte, die ihm
durch die Post zugestellt wird, auSzufüllen. Hat jemand 1000 Mk-
gezeichnet, so müßte er 995 Mk. oder 957,50 Mk. bezahlen.

Der ZejchnungSpreiS von 98 Mk. ermäßigt stch bei Kch«lb-
b«cheir»trag «»»ge» um 20 Pfennig für 100 Mk-, so daß. wen»
jemand 100 Mk. zur Eintragung in dag Schuldbuch gezeichnet hat,
von ihm am 30. September(98 Mk. — 0,20 Mk- — 2,50 Mk.)
95,30 Mk. oder am 18 Oktober 95.55 Mk. zu erlege» wäre«.

Die Zeichnung auf Kchuldducheiutraguuge « ist alle«
dringend r« empfehle«, die das Geld, dar sie für die Kriegs¬
anleihe aufgeweodet haben, nicht so bald wieder für andere Zwecke
brauchen, mit anderen Worten die Kriegsanleihe längere Zeit be«
halte» wollen.

Wer ReichSauleihe ins Reichsschuldbuch eintragen läßt, ist der
Mühe enthoben, seinen Anleihebesttz au einer sicheren Stelle unter,
zubringen; die Zinsen werden ihm durch die Verwaltung des Reich»-
schnldbuches fortlaufend kostenlos überwiese«, und sollte er daS
Geld, das er in der Kriegsanleihe angelegt bat. flüsstg mache»
muffen, s» braucht er nur bei dem ReichSschuldbuch den Antrag i»
stellen, ihm die Kriegsanleihestücke auSzufertige». Diese kan« er
dann durch jede Baak oder jedes Bankgeschäft verkaufe» laffen-
Bor dem Oktober 1917 würde allerdings eine AuSfertigun« vor
Anleihestücken nickt erfolgen, weil die Vergünstigung von 20 Pst»'
«tf für 100 Mk. auf Schuldbucheintragunge» unter der Borans'
setzung gewährt wird, daß die Anleihe mindesten- biß zum 15. vf'
tobet 1917 im Reichsschuldbuch eingetragen bleibt.

Auf zur Zeichnrmg!
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